
KostErstV: § 3

§ 3 
 
Die Zuweisungen werden vom Staatsministerium für Wirtschaft, Landesplanung und Energie an die 
regionalen Planungsverbände in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 
November eines jeden Jahres ausbezahlt.


